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ie Gründung einer Holdinggesellschaft mit dem Zweck, mehrere Beteiligungen unter einer Hand zu halten, 

kann in vielen Fällen sinnvoll. Es ist allerdings ein verbreiteter Irrglaube, dass sich die Gründung einer Hol-

ding in jedem Fall lohnt, sobald eine Einzelperson oder eine Personengruppe mehrere Beteiligungen hält oder 

erwirbt. Nachfolgend sollen einzelne Fälle aufgezeigt werden, in welchen die Gründung einer Holdinggesell-

schaft vorteilhaft bzw. eben gerade nachteilig sein kann, wobei die Auflistung dieser Fälle nicht den Anspruch 

auf Vollständigkeit erhebt und die Vor- und Nachteile in jedem Fall im Einzelnen näher geprüft werden müssen. 

I. EINLEITUNG 

ine Holdinggesellschaft ist eine juristische Person 

mit eigener Rechtspersönlichkeit, die meistens in 

Form der Aktiengesellschaft (AG) oder der Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung (GmbH) existiert und als 

hauptsächlichen Zweck das Halten und Verwalten von Be-
teiligungen an anderen Gesellschaften aufweist. Aus ge-

sellschaftsrechtlicher Perspektive ist die Holdinggesell-

schaft damit denselben gesetzlichen Regelungen unter-
worfen wie jede andere (operativ tätige) AG oder GmbH 

mit Sitz in der Schweiz. Steuerlich profitieren Holdingge-

sellschaften in gewissem Mass von Vorteilen, was durch-

aus ein Argument für deren Gründung bilden kann. Indes 
sollte man sich nicht einzig von diesem Aspekt leiten las-

sen, zumal Steuervorteile die Nachteile, welche sich auf-
grund der Existenz einer Holding ergeben können – und 

die sich auch finanziell niederschlagen können –, nicht in 

jedem Fall überwiegen. 
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II. VOR- UND NACHTEILE EINER HOLDINGGESELLSCHAFT 

ie bereits einleitend festgehalten, wird – wohl 
dadurch begründet, dass das sog. steuerliche «Hol-

dingprivileg» ein weitaus bekannter Begriff ist – oftmals 

die irrtümliche Meinung vertreten, die Gründung einer 
Holdinggesellschaft mache in jedem Fall Sinn, sobald 

mehrere Beteiligungen in einem Gefäss gehalten werden 
sollen. Nebst der Tatsache, dass das sog. «Holdingprivi-

leg» (gemeint ist die privilegierte Besteuerung bei Ge-

winn- und Kapitalsteuer) ab Januar 2020 abgeschafft wird 
(wobei der Beteiligungsabzug jedoch bestehen bleibt), 

gibt es eine Vielzahl weiterer Aspekte, welche im Einzelfall 

bei der Abwägung für oder gegen die Gründung einer Hol-
dinggesellschaft in Betracht gezogen und genauer unter-

sucht werden sollten. 

Fälle, in welchen eine Holdingstruktur sinnvoll sein kann 

(Auswahl): 

a) Holding als Dividendengefäss oder «Renten-Port-

monee» 

Für die Begründung einer Holdingstruktur kann die Ab-

sicht der Aktionäre sprechen, einerseits die operativ tä-
tige(n) Tochtergesellschaft(en) schlank zu halten (aus 

welchen Gründen auch immer) und somit die jährlichen 
Gewinne regelmässig auszuschütten, und andererseits 

aber auch, zu verhindern, dass diese Gewinnerträge ins 

Privatvermögen der Aktionäre fliessen und bisweilen hohe 
Steuern (ggf. aufgrund einer Progressionsbesteuerung) 

bewirkt. Wird zwischen Aktionär(en) und Gesellschaft eine 

Holdinggesellschaft zwischengeschaltet, können die Ge-
winne der Tochtergesellschaften vollumfänglich ausge-

schüttet werden und fliessen dennoch nicht in das Ver-
mögen der Aktionäre als natürliche Personen. Eine allfäl-

lige Steuerprogression kann damit in Schach gehalten 

werden. Gleichzeitig stehen die in der Holdinggesellschaft 
sozusagen zwischengelagerten Erträge zu einem späte-

ren Zeitpunkt, bspw. wenn eine Tochtergesellschaft auf fi-
nanzielle Unterstützung angewiesen sein sollte oder 

wenn der Erwerb einer weiteren Beteiligung zur Debatte 

steht, wieder vollumfänglich zur Verfügung. Die Tatsache, 
dass die Dividendenausschüttung an die Holding im Rah-

men des Beteiligungsabzuges privilegiert (resp. praktisch 

nicht) besteuert wird, was bei der Ausschüttung an eine 
natürliche Person nicht der Fall wäre, hat den zusätzli-

chen Vorteil, dass für eine solche Investition nicht Geld 
aufgewendet werden muss, das schon einmal der Ein-

kommensbesteuerung unterlegen war. 

Im gleichen Rahmen kann die Holdinggesellschaft auch 
als sog. «Renten-Portmonee» dienen, von welchem die 

Aktionäre dann Gebrauch machen können, wenn mit 

zunehmendem Alter die Erträge aus Arbeitserwerb kleiner 
werden oder ganz wegfallen. Mittels Dividendenaus-

schüttungen kann dann zu einem späteren Zeitpunkt die 

Altersrente aus dem «Renten-Portmonee» aufgebessert 
werden. Diese Ausschüttungen unterliegen dann selbst-

verständlich der ordentlichen Dividendenbesteuerung. 

b) Tochtergesellschaft schlank halten 

Wie bereits angesprochen kann aber auch einzig die Ab-

sicht, die Tochtergesellschaft(en) schlank zu halten, für 
die Begründung eines Holdingkonstrukts sprechen. Moti-

vation für die Verschlankung einer Gesellschaft kann bei-

spielsweise die Absicht sein, die Gesellschaft in naher Zu-
kunft zu verkaufen. Wenn der Kaufpreis dann aufgrund 

von finanzträchtigen Vermögenswerten (bspw. einer nicht 
betrieblichen Liegenschaft) sehr hoch ausfallen würde, 

dürfte dies die Suche nach einem Käufer erschweren. 

Ebenfalls kann die Absicht bestehen, gewisse Vermö-
genswerte (bspw. wiederum eine Liegenschaft) vor dem 

Risiko, welches mit dem operativen Geschäftsalltag der 

Gesellschaft inhärent verbunden ist, zu schützen. In die-
sen Fällen macht es durchaus Sinn, die Vermögenswerte 

in separaten Schwestergesellschaften voneinander zu 
trennen (bspw. durch Überführung des Betriebsteils in 

eine separate Ge- sellschaft) und diese beiden Beteiligun-

gen neu in einer Holding zu bündeln. Gerade im Fall einer 
beabsichtigten Veräusserung einer Gesellschaft muss in-

des davor gewarnt werden, dass dann der steuerfreie Ka-

pitalgewinn gefährdet sein kann (vgl. dazu die nachfol-
genden Ausführungen). 

c) Erwerb einer Beteiligung mittels Akquisitionsholding 

Beabsichtigt eine natürliche Person (oder eine Personen-

gruppe gemeinsam) den Erwerb einer Gesellschaft, deren 

Kaufpreis mittels Drittdarlehen finanziert werden soll, 
steht die Gründung einer Akquisitionsholding, welche als 

Käufergesellschaft auftritt, im Fokus. Die Akquisitionshol-
ding ist für den Darlehensgeber (oftmals eine Bank) in der 

Regel attraktiver, da die Amortisierung des Darlehens 

häufig durch zukünftig resultierende Gewinne und zudem 
innert einer Frist von 5-7 Jahren erfolgen soll. Aufgrund 

des bereits erwähnten Beteiligungsabzugs werden die Di-

videndenausschüttungen zugunsten der Akquisitions-
holding praktisch nicht besteuert, was bei Ausschüttung 

an eine natürliche Person nicht der Fall wäre. Dies bringt 
den Vorteil der schnelleren Amortisation des Drittdarle-

hens. 
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Nachteile des Holdingkonstrukts (Auswahl): 

a) Erhöhter Administrativaufwand 

Bei der Holdinggesellschaft handelt es sich wie erwähnt 
um eine Gesellschaft schweizerischen Rechts, die densel-

ben gesellschaftsrechtlichen Anforderungen unterliegt, 

wie eine operativ tätige Gesellschaft mit Sitz in der 
Schweiz. Auch die Holdinggesellschaft gilt es vorab zu 

gründen, was mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Wei-

ter bedarf sie einer Buchführung, hat jährliche Abschlüsse 
und Steuererklärungen zu erstellen, zur Generalversamm-

lung einzuladen etc. Der damit verknüpfte Administrativ-
aufwand wird häufig ausser Acht gelassen, mit der Folge, 

dass auch den Aufgaben, die solchen Aufwand auslösen, 

zu wenig Beachtung geschenkt wird. 

b) Verlust des steuerfreien Kapitalgewinns 

Wesentlicher Faktor bei der Entscheidung, ob eine Betei-

ligung durch eine (ggf. sogar eigens dafür gegründete) 
Holdinggesellschaft erworben werden soll oder nicht, 

sollte auch die Entscheidung bilden, ob die Beteiligung zu 
einem späteren Zeitpunkt verkauft werden soll oder nicht. 

Sobald die Möglichkeit des Verkaufs besteht, sollte unbe-

dingt in Betracht gezogen werden, dass der Kaufpreis, der 
bei einem Verkauf realisiert werden kann, nur dann steu-

erfrei ist, wenn er an eine natürliche Person bezahlt wird, 

sprich wenn eine natürliche Person als Verkäuferin auf-
tritt. Verkauft eine Holdinggesellschaft eine Tochterge-

sellschaft, fliesst der Kaufpreis in die Holdinggesellschaft, 
wo er nur via steuerpflichtige Dividendenausschüttung an 

die Aktionäre als natürliche Personen fliessen kann. Auf-

grund des zukünftigen Wegfalls des Holdingprivilegs wird 
bei der Holdinggesellschaft zudem Gewinn- und Kapital-

steuer anfallen. Gehört die Beteiligung einer Tochterge-

sellschaft einmal einer Holding, kann der steuerfreie Ka-
pitalgewinn aus dem Verkauf der Gesellschaft nur noch 

dann realisiert werden, wenn die Holding selbst verkauft 
wird. Dies wird aber nur dann realistisch sein, wenn es sich 

bei der Tochtergesellschaft um die einzige Beteiligung 

handelt oder aber gleich mehrere Tochtergesellschaften 
gemeinsam veräussert werden sollen und vom Käufer 

auch gemeinsam erworben werden wollen. Zudem sollte 

auch in Betracht gezogen werden, dass ein Käufer nicht 
unbedingt den Kauf eines Holdingkonstrukts anstrebt. 

Dies insbesondere dann nicht, wenn der Käufer seiner-
seits auf die Gründung einer Akquisitionsholding ange-

wiesen ist und die eigentlich interessierende Beteiligung 

sodann letztlich über zwei Zwischengesellschaften gehal-
ten werden müsste. Einen Doppelstock (bestehend aus 

Tochter und Holding) zu verkaufen, ist in der Praxis daher 
häufig weniger attraktiv und kann sich auch auf den Kauf-

preis niederschlagen. Aufgrund von steuerlichen Sonder-

bestimmungen ist es dem Käufer zumal oftmals nicht an-
hin gestellt, den Doppelstock kurzerhand zu fusionieren. 

III. FAZIT 

s gibt diverse Gründe, die für oder gegen die Gründung 

einer Holdinggesellschaft sprechen. Klar ist, dass sich 
die Aktionäre einer oder mehrerer Beteiligungen nicht nur 

das allseits bekannte Holdingprivileg (im Sinne der privile-

gierten Gewinn-/Kapitalbesteuerung) im Fokus haben soll-
ten – zumal dieses Privileg per 01.01.2020 abgeschafft wird. 

Je nachdem, welche Absichten hinter der Gründung einer 

Holding stehen, kann das durchwegs Sinn machen oder 

eben nicht. Ein Aktionär wird damit nicht umhinkommen, 
den Einzelfall professionell und in Abwägung aller Vor- und 

Nachteile und Besonderheiten beurteilen zu lassen und in 

Anbetracht dieses Ergebnisses zu entscheiden, ob die 
Gründung einer Holdinggesellschaft sinnvoll ist oder nicht. 

6. November 2019 / lic. iur. Patricia Geissmann 
 

 

GEISSMANN  RECHTSANWÄLTE AG 

MELLINGERSTRASSE 2A, FALKEN, POSTFACH 2078, BADEN, TEL +41 56 203 00 11 

TURNERSTRASSE 6, POSTFACH, 8042 ZÜRICH, TEL +41 44 204 53 63 

E 


